
Narrenzunft Rehbock 1908 e.V. 
Volkertshausen im Hegau 

 
 

 

Masken- und Kleiderordnung Rehbock  

Das Rehbock-Häs besteht aus 
- Braune, gerade Jacke mit breiten Filzbändern,  

versetzt angebracht und gefranselt (mit Zunftsbrustaufnäher) 
- Braune Hose mit breiten Filzbändern, versetzt angebracht und gefranselt.  

Am Hinterteil (Spiegel) ist der Filz grau. An den Beinen sind Schellen anzubringen. 
- Schwarze oder braune Schuhe und Handschuhe 
- Rotes Halstuch 
- Maske mit Cape und nummerierter Kontrollmarke 
- Rehbockstock 

 
Die Kosten für das Rehbockshäs (Stoff und Herstellung) sind von jedem Mitglied selbst zu tragen. Das Häs kann 
selbst genäht werden oder einem Schneider im Auftrag gegeben werden. Der Filz (Braun uni, Grau uni) ist beim 
Oberrehbock erhältlich (Preis zu erfragen). 
 
Maske Rehbock:  

- die Holzmasken werden von der Zunft beim Bildhauer ihrer Wahl im Auftrag gegeben. Es darf von Mitgliedern 
keine Bestellung einer Maske eigenhändig erfolgen. 

- Die Masken werden fortlaufend nummeriert. Den Preis bestimmt der Bildhauer. 
- An der Maske wird einen Cape aus grauen, gefranselten Filzbändern angebracht. 
- Die Masken gehören der Zunft und werden Leihweise an die Mitglieder ausgehändigt. 
- Es wird die größte Vorsicht vorausgesetzt: wird die Maske beschädigt, muss das Mitglied, das die Maske in 

seiner Obhut hatte, selbst für sämtliche Reparaturkosten aufkommen!!  
- Bei Verlust der Maske/des Stockes zahlt das Mitglied die Kosten der Neuanschaffung! 

 
Tragen der Rehbocksmaske: 

- Das Tragen der Maske/des Häses ist nur erlaubt wenn die Narrenzunft Rehbock offiziell eingeladen ist und 
der Narrenrat der Einladung zugestimmt hat. Außerhalb dieser Veranstaltungen ist das Tragen/Darstellen der 
Maske strengstens untersagt! 

 
Leihhäser und -Masken: 

- Die Zunft ist Eigentümer der Leihmasken. Sie besitzt keine Rehbock-Leihhäser. 
 
Kinderhäs: 

- Das Kinderhäs sieht gleich aus wie das Häs für Erwachsene Rehböcke, jedoch ohne Stock/Maske.  
Ausnahme: die existierenden Kindermasken (sehr wenige Exemplare). 

 
Auftritt des Rehbocks: 

- beim Umzug ist das Häs in seinem kompletten Umfang zu tragen. Es muss darauf geachtet werden, dass die 
darunter getragene Kleidung nicht sichtbar ist, bzw. sich nicht farblich vom Häs absetzt. 

 
Angesicht des Preises/Rarität der Maske ist das Tragen der Rehbockmaske an Bedingungen geknüpft!! 
Probezeit: 
Ab dem vollendeten 16. Lebensjahr gilt eine 2-jährige Probezeit, während deren eine Leihmaske getragen werden 
darf, die das Mitglied nach der Fasnacht dem Oberrehbock zurückgeben muss. Hat sich das Mitglied als 
vertrauenswürdig erwiesen, darf es nach beendeter Probezeit eine eigene Leihmaske bekommen (vorausgesetzt es 
sind noch welche da). 
i 

                                                             
i Stand März 2016 


